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Medizinische Kompetenzen für DGKP nach
Standard Operating Procedures (SOP) am
Beispiel der Medikation
Medizinisch-therapeutische Interventionen nach SOP. Eine Kompetenz im § 15 GuKG ist in der
Pflegepraxis bislang wenig beachtet. Durch ihre Nutzbarmachung für DGKP können die beruflichen
Handlungskompetenzen ohne Gesetzesänderung erweitert werden.

Einleitung
Die Befugnisse der drei Pflegeberufe
(DGKP, PFA und PA) ergeben sich aus
dem Gesundheits- und Krankenpflegege-
setz (GuKG). Seit der letzten größeren No-
velle 2016 wird immer wieder über Kompe-
tenzanpassungen diskutiert. Zuletzt wurde
auch medial eine Kompetenzerweiterung
vom Berufsverband ÖGKV wie auch den
Ländern – namentlich vom Wiener Ge-
sundheitsstadtrat Peter Hacker – gefordert.1

Durch die Mitte Mai angekündigte Pflegere-
form soll ua das Berufsbild der Pflegeassis-
tenzberufe (PFA, PA) erweitert werden,
nicht aber das der DGKP. Doch das derzei-
tige Berufsbild kann auch im Rahmen der
Auslegung fortentwickelt und so den ak-
tuellen Gegebenheiten der Praxis angepasst
werden. Am Beispiel der DGKP-Kompe-
tenz „Durchführung medizinisch-therapeu-
tischer Interventionen nach SOP“ (§ 15
Abs 4 Z 20 GuKG) soll in diesem Beitrag
die Medikationsanwendung durch DGKP
neu gedacht werden.

Kompetenzen weiterentwickeln
Die im GuKG dargelegten Kompetenzen
für die drei Pflegeberufe regeln das „Dürfen“
im Rahmen der Berufsausübung. Die Aus-
bildung soll dazu befähigen, von den maxi-
malen Befugnissen in der Praxis Gebrauch
machen zu können. Die abgebildeten Hand-
lungskompetenzen sind aber nicht als starr
aufgezählte Befugnisse zu werten. Vielmehr
sind diese laufend weiterzuentwickeln und
an die Anforderungen der Praxis anzupas-
sen. Selbstredend darf dies nur im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten erfolgen.
Dabei ist wesentlich, ob es sich bei den auf-
gelisteten Tätigkeitsumschreibungen um ei-
ne beispielhafte (demonstrative) oder um
eine abschließende (taxative) Aufzählung
handelt. Die beispielhafte Aufzählung, die
eine Erweiterung um gleichwertige Tätigkei-
ten erlaubt, erkennt man zum Beispiel am
Wort „insbesondere“.

Bei den DGKP-Kompetenzen kommt
stets das Wort „insbesondere“ vor, sodass
sowohl die pflegerischen Kernkompetenzen
(§ 14), die Kompetenz bei Notfällen (§ 14a)
als auch die medizinischen Kompetenzen
(§ 15) beispielhaft aufgezählt sind. Zudem
gehört es zur ureigensten Aufgabe der
DGKP, dass sie ihre beruflichen Hand-
lungskompetenzen weiterentwickeln (§ 14).

DGKP haben ihre berufli-
chen Handlungskompeten-
zen weiterzuentwickeln.

DGKP und ihr § 15 GuKG
Im § 15 GuKG sind die Kompetenzen bei
medizinischer Diagnostik und Therapie ab-
gebildet. Die beispielhafte Aufzählung ent-
hält aktuell 21 Kompetenzen. Dabei geht es
um die eigenverantwortliche Durchführung
medizinisch-diagnostischer und medizi-
nisch-therapeutischer Maßnahmen und Tä-
tigkeiten durch DGKP nach ärztlicher An-
ordnung. Zum Begriff der „ärztlichen An-
ordnung“ wird durch die Erläuterungen
zur GuKG-Stammfassung 1997 klargestellt,
dass darunter keine generelle Delegation
durch den behandelnden Arzt zu verstehen
ist. Vielmehr hat die Vornahme der diag-
nostischen oder therapeutischen Maßnah-
men nach eingehender Untersuchung und
Beurteilung des Zustands des Patienten
durch den Arzt zu erfolgen.

Grundsatz aus 1997:
Ärztliche Anordnung für
individuellen Patienten.

Eine zentrale Kompetenz der DGKP ist da-
bei die Verabreichung von Arzneimitteln.
Der Arzt trägt dabei die Anordnungsver-
antwortung (vor allem Medikament, Indi-
kation, Dosierung, Applikationsweg, Wirk-
samkeitskontrolle), die DGKP die Durch-

führungsverantwortung. In der Praxis wird
dabei unterschieden zwischen den regel-
mäßig einzunehmenden Medikamenten
(„Dauermedikation“) und der im Einzelfall
zu verabreichenden Medikation. Die ärztli-
che Anordnung kann dabei mündlich oder
schriftlich erfolgen.

Z 20: Medizinisch-therapeutische
Interventionen nach SOP
Nahezu am Ende der Aufzählung der medi-
zinischen Kompetenzen für DGKP im § 15
Abs 4 GuKG findet sich in Z 20 folgender
Passus: „Durchführung medizinisch-thera-
peutischer Interventionen (zB Anpassung
von Insulin-, Schmerz- und Antikoagulan-
tientherapie), insbesondere nach Standard
Operating Procedures (SOP)“.

Diese Kompetenz wird in der Praxis we-
nig genutzt. Auch in der Literatur wird
kaum darüber berichtet. Doch auf den ers-
ten Blick scheint diese Kompetenz durch-
aus weitreichende Befugnisse zu umfassen.

Z 20 rechtfertigt für DGKP
vielfältige Interventionen
nach SOP.

So sind DGKP nach ärztlicher Anordnung
befugt, nicht näher genannte medizinisch-
therapeutische Interventionen zu setzen.
Nach dem Medizinlexikon „Pschyrembel“
sind Interventionen „Maßnahmen, die zur
Prävention, Gesundheitsförderung, Heilung,
Rehabilitation oder Linderung von Krankhei-
ten im Sinne eines Einschreitens eingesetzt
werden.“ Die in Z 20 in der Klammer ange-
führten Maßnahmen sind als Beispiele, die
2016 diesbezüglich relevant erschienen sind,
angeführt. Aus der beispielhaften Aufzäh-
lung ergibt sich jedoch, dass dies nicht damit
begrenzt ist und sohin auch andere medizi-
nisch-therapeutische Interventionen davon

1 Ö1-Mittagsjournal vom 7. 5. 2022.
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umfasst sein können (Medikationsverabrei-
chung, Wundmanagement, Atemwegsma-
nagement . . .). Es muss gewährleistet sein,
dass die DGKP die angeordneten Interven-
tionen qualitätsvoll und gefahrlos für den
Patienten erbringen kann. Die Grenze liegt
vor allem in der vermittelten DGKP-Ausbil-
dung.

Zu guter Letzt kann die Durchführung
dieser medizinisch-therapeutischen Inter-
ventionen insbesondere nach Standard
Operating Procedures (SOP) erfolgen. Da-
bei handelt es sich um Standardvorgehens-
weisen bzw Handlungsanleitungen, wo-
durch eine verbindliche Beschreibung einer
konkreten Vorgehensweise definiert wird.
Die SOP ist in diesem Zusammenhang als
eine Art der ärztlichen Anordnung zu wer-
ten.

Blick zu den Sanitätern
Das eigenverantwortliche Setzen medizini-
scher Interventionen ist auch anderen Ge-
sundheitsberufen, namentlich zB den Sani-
tätern, erlaubt. Die gesetzliche Ermächti-
gung dazu gibt es bereits seit 20 Jahren.
So können Notfallsanitäter (NFS) durch ei-
ne weiterführende Ausbildung unterschied-
liche Notfallkompetenzen – wie etwa die
Verabreichung spezieller Arzneimittel – er-
werben. Laut dem Sanitätergesetz (SanG)
müssen diese Medikamente zuvor vom
ärztlichen Leiter der Organisation schrift-
lich zur Anwendung freigegeben werden.
In Kombination mit der Notfallkompetenz
„Venenzugang und Infusion“ dürfen diese
Medikamente etwa auch intravenös verab-
reicht werden.2

Voraussetzung für die Anwendung der
Notfallkompetenzen ist unter anderem,
dass der NFS eine Zusatzausbildung absol-
viert hat, am Notfallort auf sich allein ge-
stellt und (not)ärztliche Hilfe nicht recht-
zeitig gegeben ist. Die Anwendung erfolgt
eigenverantwortlich, jedoch anhand der
schriftlichen Vorgabe des ärztlichen Leiters.
In der Praxis werden diesbezüglich je
Arzneimittel eigenständige SOP/Hand-
lungsalgorithmen vorgesehen, welche das
Medikament, den Applikationsweg und
die Dosierung, die Indikationen und Kont-
raindikationen sowie notwendige Begleit-
maßnahmen beinhalten. Diese schriftliche
ärztliche Freigabe ist einer ärztlichen An-
ordnung gleichzusetzen. Sie erfolgt jedoch
nicht individuell für einen konkreten (Not-
fall-)Patienten, sondern generell für alle
denkbaren zukünftigen (Notfall-)Patienten,

die vom Rettungsdienst versorgt werden.
Im Rahmen der Arzneimittelverantwor-
tung kommt den NFS daher eine hohe Ver-
antwortung zu.

Eigenständige Anwendung
von Notfallmedikamenten
durch Sanitäter.

Ein Blick in die rettungsdienstliche Praxis
zeigt, dass unterschiedliche Rettungsorga-
nisationen ihre Arzneimittellisten inhalt-
lich abstimmen. Zudem ist zu bemerken,
dass in jüngster Vergangenheit eine starke
Erweiterung dieser Listen zu beobachten
ist und durchaus Medikamente für NFS
mit Notfallkompetenzen freigegeben wer-
den, die mitunter ein erhebliches Gefahren-
potential aufweisen. So werden beispiels-
weise für folgende Notfälle Medikamente
freigegeben: Atem-Kreislaufstillstand, Ana-
phylaxie, Atemnot, unstillbare Blutungen,
Volumenmangel, ischämietypischer Tho-
raxschmerz, zerebraler Krampfanfall, kind-
licher Fieberkrampf, Hypo- bzw Hypergly-
kämie, Intoxikationen und Schmerzen.3 In
einzelnen Rettungsorganisationen sind
auch Substanzen wie Dormicum (Midazo-
lam) oder Ketanest (Esketaminhydrochlo-
rid) freigegeben.

Die Möglichkeiten der Arzneimittelan-
wendung durch NFS mit Notfallkompeten-
zen sind – je nach chefärztlicher Freigabe –
als durchaus umfassend zu beurteilen. Im
Hinblick auf einen qualitätsvollen Arznei-
mitteleinsatz ist deren Ausbildung (vor al-
lem die Ausbildungszeit) von zentraler Be-
deutung. Im Vergleich zu anderen Gesund-
heitsberufen haben Sanitäter eine eher kur-
ze Ausbildungszeit bei doch weitreichenden
Befugnissen. Bei der Festlegung des Ausbil-
dungsumfangs hatte der Gesetzgeber vor
20 Jahren sicherlich auch die vielen ehren-
amtlichen Sanitäter im Blick. Dies ist seit
längerer Zeit Gegenstand von Diskussionen
und Kritik. Interessenverbände (zB der
Bundesverband Rettungsdienst4) fordern
deshalb schon längere Zeit eine Verände-
rung der Ausbildung. Insgesamt hat ein be-
ruflicher NFS mit allgemeiner Notfallkom-
petenz 1.030 Stunden Ausbildung (Theorie
+ Praxis). Das entspricht in etwa 25% der
Ausbildungszeit von DGKP in der allge-
meinen Basisausbildung.

In einem Pilotprojekt in Bruck/Leitha
(NÖ) werden „Acute Community Nurse“
eingesetzt. Dabei werden die beiden Berufs-

bilder von NFS und DGKP verschmolzen.
Sie unterstützen einerseits den Rettungs-
dienst bei der Notfallpatientenversorgung
und machen andererseits pflegerisches
„Trouble-Shooting“.5 Auch sie arbeiten da-
bei nach ärztlich autorisierten SOP.

Weiterentwicklung der DGKP-Kom-
petenzen im Bereich Medikation
In der Pflegepraxis ist die Meinung verfes-
tigt, dass DGKPMedikamente nur nach in-
dividueller ärztlicher Anordnung (also be-
zogen auf einen konkreten Patienten) ver-
abreichen dürfen. Fraglich ist, ob es juris-
tisch argumentierbar ist, dass DGKP auch
nach generellen SOP Medikamente bei Pa-
tienten anwenden dürfen.

Die Kompetenzen in Notfällen werden
für DGKP im § 14a GuKG geregelt. Diese
Norm kennt keine eigenständigen Arznei-
mittel-Notfallkompetenzen, sodass medizi-
nische Tätigkeiten für DGKP nur über den
§ 15 GuKG begründet werden können.6

Und über die dort aufgelistete Z 20 dürfen
DGKP medizinisch-therapeutische Inter-
ventionen (so auch Medikamentengaben)
nach SOP durchführen. Wenn nun NFS
mit der Arzneimittel-Notfallkompetenz zu-
künftige (Notfall-)Patienten anhand gene-
reller SOP medikamentös behandeln dür-
fen, muss es auch für DGKP – vor allem
wegen ihrer deutlich umfassenderen Ausbil-
dung – möglich sein, dies zu tun. Eine ent-
sprechende Weiterentwicklung der ärztli-
chen Anordnung für DGKP ist demnach
geboten.

Arzneimittelverabreichung
durch DGKP anhand von
generellen SOP möglich.

Voraussetzung hierfür ist, dass es klar for-
mulierte SOP gibt, die eine verbindliche
Vorgehensweise für DGKP festlegen. Diese
SOP sollten sinnvollerweise seitens der
Ärzte im Zusammenwirken mit DGKP er-
stellt werden, sind aber schlussendlich ärzt-
lich zu autorisieren (ärztliche Anordnungs-
verantwortung). Am Beispiel der Medika-
tionsverabreichung ist es rechtlich somit be-
gründbar, DGKP durch generelle SOP zu
ermächtigen. Dies muss sowohl für stabile
Patientensituationen als auch für kritische
Notfallsituationen gelten.
2 Halmich, Recht für Sanitäter (2021) 35. 3 Am Beispiel Ro-
tes Kreuz NÖ: rdmed.n.roteskreuz.at (Stand 25. 5. 2022).
4 BVRD.at (Stand 25. 5. 2022). 5 Notrufnoe.com/acn/
(Stand 25. 5. 2022). 6 Weiss/Lust, GuKG9 (2021) § 14a Rz 3.
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Da die medizinisch-therapeutischen In-
terventionen (Z 20) begrifflich im § 15
GuKG nicht eingeschränkt werden und
demnach einer laufenden Weiterentwick-
lung unterliegen, sind neben der Medika-
tion durchaus auch andere beispielhaft auf-
gezählte Kompetenzen (Z 1–19) mit gene-
rellen Handlungsanleitungen (SOP) ausge-
staltbar. Dort, wo es fachlich vertretbar ist,
mit generellen Anordnungen zu arbeiten,
kann auf eine individuelle, auf einen kon-
kreten Patienten bezogene Anordnung ver-
zichtet werden. Dadurch können für DGKP
bürokratische Hürden abgebaut werden.
Aus Gründen der Qualitätssicherung haben
solche SOP die genaue Intervention zu be-
schreiben, zudem die Indikation, die Kont-
raindikation und die notwendigen Begleit-
maßnahmen samt dem Rahmen zur Kon-
trolle der Wirksamkeit.

Darüber hinaus ist es ebenso rechtlich
zu begründen, über den Weg der Z 20 auch
Mehrkompetenzen im Rahmen der Spezia-
lisierungen (§ 17) ärztlich anzuordnen. Dies
könnte vor allem für den Bereich Intensiv-
und Anästhesiepflege wie auch für das
Wundmanagement von zentraler Bedeu-
tung sein.

Schlussbemerkung
DGKP haben ihre beruflichen Handlungs-
kompetenzen weiterzuentwickeln. Das

GuKG bietet dazu einige Möglichkeiten. Ge-
setzesauslegungen zur GuKG-Stammfas-
sung 1997 sind mit den aktuell geltenden
Rahmenbedingungen abzugleichen. Füh-
rungskräfte im Pflegebereich haben im Zu-
sammenwirkenmit Pflegepersonen die mög-
lichen Handlungsoptionen auszuloten und
die Kompetenzen den Anforderungen der
Praxis anzupassen. Hierfür bedarf es nicht

immer einer Gesetzesänderung, sondern ei-
ner Nutzbarmachung bestehender Regeln.
DieMedikationskompetenz fürDGKPnach
generellen SOP ist rechtlich begründbar.
Weitere medizinisch-therapeutische Inter-
ventionen sind ebenso nach SOP an DGKP
übertragbar. Diesbezüglich sollte die Fort-
entwicklung vorangetrieben werden.
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Zum Thema

In Kürze
Pflegepersonen – vor allem DGKP – haben vielfältige medizinische Kompetenzen. Dabei sind

ärztliche Anordnungen nötig, die individuell auf einen Patienten bezogen auszustellen sind.

Eine Kompetenz im § 15 GuKG ist in der Pflegepraxis bislang wenig beachtet, nämlich die

medizinischen Interventionen nach SOP. Im Vergleich mit den Notfallkompetenzen der Sa-

nitäter muss es auch für DGKP möglich sein, anhand von generellen SOP Behandlungen vor-

zunehmen. Der Beitrag befasst sich am Beispiel der Medikation mit der Weiterentwicklung

beruflicher Handlungskompetenzen.
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Änderungen im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz –
wenigstens „ein paar Giftzähne gezogen“?
Sozialhilfe und Mindestsicherung. Am 18. 5. 2022 wurden im Nationalrat Änderungen des So-
zialhilfe-Grundsatzgesetzes (SH-GG) und flankierend des Sozialhilfe-Statistikgesetzes beschlossen.
Durch diese mittlerweile in BGBl I 2022/78 kundgemachte Novellierung sollten im SH-GG ein „paar
Giftzähne gezogen“werden.1 Dass es sich nur um einige wenige solcher „Giftzähne“ gehandelt hat,
wurde bald kritisiert. Bei näherer Betrachtung zeigt sich sogar, dass – um in diesem Bild zu bleiben –

teilweise gar keine Extraktionen, ja nicht einmal umfassendeWurzelbehandlungen vorgenommen
wurden.

Ausgangslage aufgrund des SH-GG
Im Jahr 2016 sind die Verhandlungen zwi-
schen Bund und Ländern über eine zumin-
dest modifizierte Verlängerung der aus
2010 stammenden Vereinbarung nach
Art 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
über eine „bundesweite Bedarfsorientierte
Mindestsicherung“ (BMS) vor allem vor

dem Hintergrund der Flucht- und Migra-
tionsbewegungen und dem daraus resultie-
renden politischen Kalkül2 gescheitert. Da-
nach sind die Unterschiede zwischen den
landesrechtlichen Regelungen des soge-
nannten zweiten sozialen Netzes wieder
deutlich größer geworden. Das Vorhaben,
hier durch die erstmalige Erlassung eines

Grundsatzgesetzes zum „Armenwesen“
(Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG) für ein Mindest-

1 Vgl nur die Parlamentskorrespondenz: Sozialhilfe: Na-
tionalrat zieht Grundsatzgesetz ein paar „Giftzähne“
(PK-2022/522), Parlament Österreich, https://www.parla-
ment.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0522/index.shtml
(Stand 16. 6. 2022). 2 Vgl dazu die Erinnerungen des da-
maligen Vizekanzlers Mitterlehner, Haltung (2019) 158f.
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